
mit einem dem wachsenden Stand 
seiner Kenntnisse und Fähigkeiten 
entsprechendem Maß an Verantwort-
lichkeit verrichten. Er sollte nach Be -
endigung der Tätigkeit als Arzt im 
Praktikum in der Lage sein, den ärzt-
lichen Beruf eigenverantwortlich und 
selbstständig auszuüben; Art und 
Umfang der Aufsicht sollten dem 
entsprechen. Der Arzt im Praktikum 
hatte sein Studium abgeschlossen 
und war damit nicht mehr Studieren-
der. Als Arzt in der Ausbildung war 
er entsprechend seinen fachlichen 
Kenntnissen und Fähigkeiten einzu-
setzen, seine Tätigkeit vollzog sich 
zwar unter der Aufsicht von voll 
 ausgebildeten Ärzten. Damit unter-
schied sich der Arzt im Praktikum 
jedoch nicht von anderen Ärzten mit 
einer Berufserlaubnis mit der Neben-
bestimmung, nicht eigenverantwort-
lich und unter Anleitung eines appro-
bierten Arztes, ärztlich tätig zu sein. 
Da er über den gleichen Ausbildungs-
stand verfügte wie die jetzigen Assis-
tenzärzte, konnte er auch in gleicher 
Weise wie diese eingesetzt werden, 
die trotz bereits erteilter Approbation 
auch einer derartigen Aufsicht bedür-
fen. Auch der Einsatz des Arztes im 
Praktikum im Bereitschaftsdienst war 
nicht ausgeschlossen, sofern erfah-
rene Ärzte in Rufbereitschaft standen 
und eine ausreichende Einarbeitungs-
zeit zuteil geworden war. Damit war 
es Ziel der Tätigkeit im Praktikum, 
den Arzt zu befähigen, den ärztli-
chen Beruf eigenverantwortlich und 
selbstständig auszuüben. 
Den Arbeitgeber trifft nach dem 
Urteil jedoch nicht die Verpflichtung, 
diese Berufserfahrung nach § 16  
Abs. 2 Satz 1 TV-Ä zu berücksichti-
gen, sondern hat lediglich nach billi-
gem Ermessen zu entscheiden, ob er 
eine solche Anrechnung vornehmen 
will oder nicht. Was billigem Ermes-
sen entspricht, ist unter Berücksichti-
gung der Interessen beider Parteien 
und des in vergleichbaren Fällen Übli-
chen zu bestimmen. Es kann nicht 
nachvollzogen werden, wie die oben 
be  schriebene Tätigkeit, die vollum-
fänglich als ärztliche Tätigkeit ge -
setz lich geregelt war, nunmehr als 
nicht ärztliche Tätigkeit angesehen 
wird und dadurch der Betroffene durch 
die Kann-Regelung im § 16 Abs. 2 

Satz 2 TV-Ä als Bittsteller vom Er  mes-
sen des Arbeitgebers abhängig ist, 
ob und wie die nichtärztliche Tätig-
keit im Einzelfall berücksichtigt wird.
Das Rechtsinstitut des billigen Ermes-
sens wird durch diese Entscheidung 
zum billigen Ermessen im wörtlichen 
Sinne, denn das fiskalische Interesse 
des Arbeitgebers wird in jedem kon-
kreten Einzelfall die wesentlichen Um -
stände des Falles und die angemes-
sene Berücksichtigung der beidersei-
tigen Interessen massiv beeinflussen.
Obwohl seit Jahren in der Bundesre-
publik Deutschland aus verschiede-
nen Gründen nach bestandenem 
Staatsexamen der Arzt im Praktikum 
eingeführt war, bedurfte es auf meh-
reren Deutschen Ärztetagen nach 
der Wiedervereinigung Deutschlands 
wiederholter Anstrengungen, den 
zu ständigen Politikern unseres Lan-
des die ambivalente Stellung unserer 
jungen Kollegen endlich begreifbar 
zu machen. Nach einem langen Stu-
dium mit dem Endziel Arzt im Prakti-
kum zu sein, wurden die Kollegen 
über Jahre mit einem mehr als mäßi-
gen Entgelt abgefunden, obwohl pro 
Studienabschluss hunderte Ärzte im 
Praktikum deutschlandweit den Per-
sonalstand deutscher Kliniken auf-
füllten. Die meisten Ärzte im Prak-
tikum wurden voll und ganz  in  die  
Kli nikabläufe  eingeordnet.  Es  muss 
für Diejenigen, die diese schlecht be -
zahlte 18-monatige Tätigkeit ge  dul-
dig über sich ergehen ließen und für 
die meisten Kliniken ganz ohne Zwei-
fel ein Gewinn waren, wie Hohn und 
Spott klingen, wenn sie durch das 
Magdeburger Urteil im Nachhinein 

„den Dank“ ausgesprochen bekom-
men, über Jahre so manchen perso-
nellen Engpass in den Kliniken mit 
Nacht- und Feiertagsdiensten kom-
pensiert zu haben und nun ein wei-
teres Mal dafür benachteiligt werden. 
Nach diesem Urteil hat jeder Arzt im 
Praktikum „nicht ärztliche Tätigkeit“ 
ausgeübt und ist deshalb vom Ermes-
sen des Arbeitgebers abhängig, ob 
und wie seine „nicht ärztliche Tätig-
keit“ im Einzelfall berücksichtigt wird. 
Welch ein „Erfolg“ des Marbur ger 
Bundes!“

Prof. Dr. med. habil. Heinz Diettrich
Dr. jur. Alexander Gruner

Komm. Leiter der Rechtsabteilung
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